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GZ:0100/2004


Bezug:FA13A-43.10-1429/04


Betreff: Antrag auf Fristerstreckung


Einschreiben 

An das Amt der

Steiermärkischen Landesregierung

Umwelt- und Anlagenrecht

Energierecht

Landhausgasse 7

8010 Graz








 

zu Zl. FA13A-43.10-1429/04-42
 Anrede Antragsteller: 
1. VERBUND-Austrian Power Grid AG,


    Am Hof 6a, A-1010 Wien



2. STEWEAG-STEG GmbH, 


    Leonhardgürtel 10, A-8010 Graz



beide vertreten durch:



Onz Onz Kraemmer Hüttler



Rechtsanwälte GmbH



Ungargasse 59-61, A-1030 Wien 

Antrag auf Fristverlängerung

Mit dem da. Schreiben vom 01.03.2004, Zl. FA13A-43.10-1429/04-42, wurde das Vorhaben der VERBUND Austrian Power Grid AG unter teilweisem Beitritt der Steweag-Steg GmbH mit dem Bewilligungsansuchen gemäß dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 gemäß § 5 Abs. 4 dieses Gesetzes der Standortgemeinde unter Übermittlung der Umweltverträglichkeitserklärung zur Stellungnahme übermittelt. Für die Abgabe der Stellungnahme wurde eine Frist bis zum 15.04.2004 eingeräumt. 

Um seitens der Standortgemeinde zu den Ausführungen in der Umweltverträglichkeitserklärung eine entsprechende fundierte Stellungnahme abgeben zu können, ist die unter anderem die Beiziehung von Sachverständigen erforderlich. Dies betrifft insbesondere die für die Struktur der Gemeinde wesentlichen Aspekte, die durch das verfahrensgegenständliche Vorhaben berührt werden. 

Bisher ist es trotz entsprechender Bemühungen nicht gelungen, entsprechende Fachleute für diese Aufgabenstellung zu gewinnen, da der dafür zur Verfügung stehende Zeitraum von diesen Fachleuten als zu kurz für eine fachlich fundierte Beurteilung erachtet wird. Der Umfang der Umweltverträglichkeitserklärung, auf der jede fachliche Beurteilung aufzubauen hat, schließt die kurzfristige Erstellung einer fachlichen Expertise von vornherein aus. 

Aufgrund der für die Standortgemeinde wesentlichen Bedeutung des Verfahrensgegenstandes ist weiters eine Befassung des Gemeinderates für die Abgabe der Stellungnahme erforderlich. Dies ergibt sich allein schon aus dem Umstand, dass die Entwicklungsziele der Gemeinde bei Verwirklichung der 380 kV-Starkstrom-Freileitung in der bisher ins Auge gefassten Weise nicht mehr möglich sein wird. 
Außerdem wurde nach  dem Ergebnis, der am 28.1.1996 über diesen Gegenstand in unserer Gemeinde abgehaltenen Volksabstimmung (gem. dem Steiermärkischen Volksrechtegesetz 1987)  den Gemeindeorganen die Verpflichtung auferlegt, diese Entwicklung mit besonderer Aufmerksamkeit zu beobachten. 

Auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass  die gesetzte Frist darüber hinaus die Karwoche fällt, wird daher beantragt, die Frist bis zum 31.05.2004 für die Abgabe der Stellungnahme zu verlängern. 

Der Bürgermeister:


Empersdorf,� DATE \@ "  d. MMMM yyyy" \* MERGEFORMAT �  18. März 2004�
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